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Zitat von Anton Reiser

Die auch nach eingehender Befragung fehlende oder unbegründete Nichtzahlung
könnte eine Vermeidung der Teilnahme an einer schulischen Veranstaltung und somit
eine Schulpflichtverletzung darstellen, insofern wird hier die Schulvewrwaltung aktiv
und nennt die Frist für die ausstehende Zahlung, die zu diesem Zeitpunkt mit
Sicherheit zur Überprüfung des Zahlungseingangs auf ein städtisches Konto erfolgt.

Und warum sollte das in diesem Fall dann doch über ein Konto des Schulträgers funktionieren
und sonst nicht bereits im Regelfall?
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